		
[bookmark: Anlage3]Muster 
natürliche Personen mit Einzeleigentum 
Modernisierungs- und Instandsetzungsvertrag

Zwischen der „Name Kommune“
vertreten durch „Name (Ober-)Bürgermeister/in“
- nachstehend Kommune genannt – 
und 
„Name und Adresse der Eigentümerin/ des Eigentümers“
- nachfolgend Eigentümerin/ Eigentümer genannt – 

wird für folgendes Grundstück der Eigentümerin/ des Eigentümers nachstehender Modernisierungs- und Instandsetzungsvertrag abgeschlossen:

Straße/ Platz
Gemarkung
Flur
Flurstück/e
Grundbuch
Band
Blatt
[bookmark: _Hlk216186483]Gebäude steht unter Denkmalschutz: 	nein 	☐		ja  ☐
Vorsteuerabzugsberechtigt 			nein 	☐		ja  ☐
Das Grundstück liegt im festgesetzten Städtebauförderungsgebiet „Name der Gesamtmaßnahme“.
Die Kommune bedient sich des Sanierungsträgers „xx“. Er ist erster Ansprechpartner für die Eigentümerin/ den Eigentümer. Kontakt:
Folgende Anlagen sind Bestandteil des Vertrags:
· Darlegung der Mängel und/ oder Missstände der baulichen Anlage durch präzise Beschreibungen und Fotos (Anlage 1)
· Darlegung der vorgesehenen Maßnahmen (Anlage 2)
· Kostenberechnung oder Kostenschätzung nach DIN 276 oder vergleichbar (Anlage 3) 
· Modernisierungsrichtlinie der „Name Kommune“, Stand: xx.xx.xxxx (Anlage 4)
· Ggf. Stellungnahme der Denkmalschutzbehörde (Anlage 5)
§ 1 
Vertragsgegenstand
(1) Die Eigentümerin/ der Eigentümer verpflichtet sich, folgende Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen bis zum XX.XX.XXXX durchzuführen:
	Maßnahme 
	Kostenschätzung 
	Vorgesehener Zeitraum

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	
	Gesamtkosten: 

	



Die Maßnahmen im Detail sowie die konkreten Kostenkalkulationen ergeben sich aus den Anlagen 2 und 3.
(2) Die „Name Kommune“ verpflichtet sich zur Erstattung von Kosten der Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an die Eigentümerin/ den Eigentümer nach Maßgabe des § 2 dieses Vertrags.

§ 2 
Kalkulation des Kostenerstattungsbetrags
(1) Die Kostenerstattung gem. § 1 Absatz 2 wird als Pauschale gem. § 5 der Modernisierungsrichtlinie (s. Anlage x) veranschlagt. 

Es wird folgende Kostenerstattung veranschlagt:
 
	Geschätzte Gesamtkosten gemäß § 1
	

	Abzüglich
	Kalkulierte andere Förderungen[footnoteRef:1] [1:  Sofern hier kein nennenswerter Betrag eingetragen wird, legt der Eigentümer/ die Eigentümerin in einem separaten Schreiben dar, inwiefern er/ sie sich um andere Förderungen bemüht hat. Ggf. wird ein fiktiver Betrag festgelegt. ] 

	

	Ergibt 
	Kalkulierte berücksichtigungsfähige Gesamtkosten
	

	Davon
	30 % (40 % bei Denkmalschutz)
	

	Höchstgrenze basierend auf Baupreisindexsteigerung Februar xx[footnoteRef:2] [2:  Sofern bei Vertragsabschluss der Baupreisindex für Februar noch nicht vorliegt (Veröffentlichung meist im April), kann die Höchstgrenze rückwirkend geändert werden. ] 

	

	Ergibt 
	maximal möglicher Kostenerstattungsbetrag
	



(2) Der endgültige Kostenerstattungsbetrag wird nach Abschluss sämtlicher Maßnahmen auf Basis der tatsächlichen Kosten ermittelt. Liegen die tatsächlichen Kosten der Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen höher als unter § 1 Absatz 1 angegeben, werden sie insoweit nur bis zu der dort benannten Gesamtsumme bei der Berechnung des Kostenerstattungsbetrages berücksichtigt. 
(3) Änderungen bei Kosten oder Maßnahmen oder Umsetzungszeiträumen, die nicht nur unwesentlich sind, bedürfen eines schriftlichen Änderungsvertrags. Dieser ist abzuschließen, bevor die von der Änderung betroffene Leistung beauftragt wird. 

§ 3 
Durchführung und Auszahlung 
(1) Die Maßnahmen gem. § 1 sind wirtschaftlich durchzuführen. Dazu gehört in der Regel insbesondere ein Vergleich mehrerer Angebote und die Auswahl des Angebots mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. 
(2) Auszahlung (individuelle Vereinbarungen unter Berücksichtigung der kommunalen und privaten Finanzlage): 
Die Kostenerstattung wird anteilig nach Baufortschritt in x Teilzahlungen ausgezahlt: nach Abschluss der Maßnahme x (kalkuliert in …), nach Abschluss der Maßnahme y (kalkuliert in …) und nach Abschluss der Maßnahme x im Zuge der (Schluss-)Abrechnung (kalkuliert xxxx). / Alternativ: Der Kostenerstattungsbetrag wird einmalig nach Abschluss sämtlicher Maßnahmen ausgezahlt. Für die Auszahlung sind die Rechnungen und ein Zahlungsnachweis bei der Kommune vorzulegen.
Der Kostenerstattungsbetrag wird auf folgendes Konto der Eigentümerin/ des Eigentümers überwiesen: (Kreditinstitut, IBAN) 
(3) Spätestens drei Monate nach Abschluss der gesamten Maßnahmen, somit spätestens zum xx.xx.xxxx, weist die Eigentümerin/ der Eigentümer gegenüber der Kommune die tatsächlich entstanden Kosten durch Einreichung der (ggf. noch ausstehenden) Rechnungen nach und legt einen kurzen Bericht zu den durchgeführten Maßnahmen inklusive Fotos vom modernisierten Zustand vor.
(4) Nach Abschluss der Maßnahmen erfolgt in der Regel eine Abnahme vor Ort durch die Kommune. Die Eigentümerin/ der Eigentümer wirkt entsprechend mit und gewährt für die Abnahme den erforderlichen Zutritt zu der baulichen Anlage.  
(5) Die Kommune ermittelt den endgültigen Kostenerstattungsbetrag auf Grundlage der eingereichten und geprüften Unterlagen. Der endgültige Kostenerstattungsbetrag wird durch einseitige Erklärung der Kommune festgesetzt. 
Es erfolgt eine eventuelle Schlussauszahlung an die Eigentümerin/ den Eigentümer. 
Sofern die bereits ausgezahlten Mittel höher sind als der abschließende Kostenerstattungsbetrag, hat die Eigentümerin/ der Eigentümer die Überzahlung innerhalb eines Monats nach Aufforderung der Kommune an diese zurückzuzahlen. Sollte die Überzahlung auf bewusst unrichtigen Angaben der Eigentümerin/ des Eigentümers beruhen, ist der Betrag vom Tag der Auszahlung an mit 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 247 BGB zu verzinsen. 
§ 4
Pflichten der Eigentümerin/ des Eigentümers
(1) Die Durchführung der Maßnahme liegt ungeachtet des beabsichtigten Einsatzes auch öffentlicher Mittel ausschließlich in der Eigenverantwortung der Eigentümerin/ des Eigentümers. Das Einholen von möglicherweise erforderlichen Genehmigungen, versicherungsrechtliche Anforderungen etc. sind von diesem Vertrag nicht berührt; es besteht auch keine Beratungspflicht der Kommune. 
(2) Nach Abschluss der Modernisierung ist eine Plakette anzubringen, die auf den Einsatz öffentlicher Mittel hinweist. Die Plakette wird von der Kommune kostenfrei zur Verfügung gestellt. (Sofern zutreffend, Maßstab: verpflichtend aufzunehmen bei nicht nur geringen öffentlichen Mitteln)
(3) Die Zweckbindungsfrist gem. § 8 Absatz 1 der Modernisierungsrichtlinie (s. Anlage x) beträgt x Jahre. (Maßstab: in der Regel mindestens zehn Jahre, je nach Höhe des Kostenerstattungsbetrags, des Nutzungszwecks und der Eigentumssituation ist eine längere Zweckbindungsfrist angezeigt.)
§ 5
Kündigung des Vertrags
(1) [bookmark: _Hlk216185232]Der Vertrag kann von beiden Vertragsparteien nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, dass einer der Vertragsparteien die ihr aufgrund dieses Vertrags obliegenden Hauptleistungspflichten nicht erfüllt oder dass die Eigentümerin/ der Eigentümer bewusst unrichtige Angaben in den zur Berechnung der Kostenerstattung maßgeblichen Unterlagen gemacht hat oder dass sich die Durchführung der vereinbarten Maßnahmen im Ganzen als objektiv undurchführbar oder als wirtschaftlich nicht vertretbar erweist. § 60 VwVfG i. V. m. § 1 NVwVfG bleibt unberührt. 
(2) Erfolgt die Kündigung aufgrund von Umständen, die die Eigentümerin/ der Eigentümer nicht zu vertreten hat, so erhält sie/ er eine anteilige Erstattung der entstandenen Kosten gem. § 1, die ihr/ ihm im Vertrauen auf die Durchführung des Vertrags tatsächlich entstanden sind. Entstandene Vorteile sind anzurechnen. 
(3) Ausgezahlte Kostenerstattungen, die den Erstattungsanspruch überschreiten, sind unverzüglich zurückzuzahlen. Verspätet zurückgezahlte Beträge werden mit 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 247 BGB verzinst. 





§ 6
Hinweise zur Rechtsnatur und Streitigkeiten
(1) Bei dem vorliegendem Modernisierungs- und Instandsetzungsvertrag handelt es sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Bei Streitigkeiten ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. 
(2) Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches gelten entsprechend (vgl. § 62 VwVfG i. V. m. § 1 NVwVfG).
(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

§ 7 Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des übrigen Vertragsinhaltes. Die Vertragspartner verpflichten sich, im Wege einer Vertragsergänzung solche Bestimmungen durch gleichwertige gültige Bestimmungen zu ersetzen, die dem Willen der Vertragspartner und dem mit den Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen verfolgten Zweck entsprechen.

§ 8
Ausfertigung des Vertrags
Der Vertrag ist in drei Exemplaren ausgefertigt. Die Eigentümerin/ der Eigentümer, die Kommune und Sanierungsträger erhalten jeweils eine Ausfertigung. 


Ort, Datum



Unterschrift Eigentümer/ in					Unterschrift Kommune
